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Regeste

Androhung des Patententzugs | Eine Gutheissung der Beschwerde brächte dem
rechtskundigen Beschwerdeführer keinen praktischen Nutzen, wiegt die von ihm beantragte
Ermahnung doch jedenfalls nicht leichter als die angefochtene Einräumung einer
Bewährungsfrist von sechs Monaten (E.2.2). Nichteintreten.

Erwägungen

E. 4
Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und kann er
keine Parteientschädigung erhalten (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1
VRG; § 17 Abs. 2 VRG).
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